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Achtung wichtige Information: Terminänderung!!

                                                                                                          Coesfeld, 20.06.2017

Mitgliederversammlung

Sehr geehrtes Vereinsmitglied,

aus formalen Gründen müssen wir die für Donnerstag, den 22.06.2017
um 19 Uhr im maz des Gymnasiums Nepomucenum anberaumte Mitglieder-
versammmlung  des Vereins der Freunde des Gymnasiums Nepomucenum Coesfeld 
e.V. leider kurzfristig absagen.

Bei der Erstellung der Tagesordnung sind uns formale Fehler unterlaufen, die eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung nicht erlauben. Wir bitten um 
Entschuldigung und hoffen, dass Ihnen dadurch keine Unannehmlichkeiten entstehen.

Die Mitgliederversammlung wird nun auf den 06.07.2017, 19 Uhr festgesetzt. Sie wird 
im maz unserer Schule stattfinden. Die Tagesordnung finden Sie auf der Rückseite 
dieses Schreibens.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichem Gruß

Sabine Patt
1. Vorsitzende

Verein der Freunde
des Städt. Gymnasiums Nepomucenum Coesfeld e.V.



Tagesordnung

 für die Mitgliederversammlung des VdF
 am 06.07.2017 zum Geschäftsjahr 2015/2016

1. Begrüßung und Feststellungen

2. Bericht der Vorsitzenden zum Geschäftsjahr 2015/2016

3. Bericht des Kassenwartes zum Geschäftsjahr2015/2016

4. Bericht der Rechnungsprüfer

5. Entlastung des Vorstands

6. Teilneuwahlen des Vorstandes

-     1. Vorsitzender

– Kassenprüfer

– Vorstellung des neu bestellten Kassenwartes

7. Satzungsänderung

8. Verschiedenes

Die Satzung des Vereins der Freunde des Gymnasiums Nepomucenum Coesfeld
e.V. in der Fassung vom 03.12.2001 soll zukünftig wie folgt lauten:

§ 10, 1. Satz:
Die Mitgliederversammlung umfasst alle Vereinsmitglieder und ist durch den 
Vorsitzenden, bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, mindestens einmal jährlich 
möglichst im ersten Quartal des laufenden Schuljahres durch eine schriftliche 
Einladung an alle Vereinsmitglieder einzuberufen.

§ 11, 1. Absatz:
Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassenwart, bis zu fünf Beisitzern und dem 
jeweiligen Schulleiter.

§ 11, 3. Absatz
Der Vorsitzende, bei Verhinderung sein Stellvertreter, und ein weiteres 
Vorstandsmitglied vertreten gemeinsam den Verein nach außen hin.

Die jeweiligen Änderungen sind kursiv gesetzt.


	Verein der Freunde

